
Gartenverein „Sanssouci“ e.V.
Mühlrain 48

06118 Halle (Saale)

www.kgvsanssouci-halle.de

vorsand@kgvsanssouci-halle.de

Finanzordnung

§ 01 Allgemeines

1. Die Finanzordnung wird von der Migliederversammlung ür ein Geschäsjahr beschlossen.

2. Solle es nowendig werden, können auch innerhalb des Geschäsjahres durch den Vorsand Änderungen

vorgenommen werden, um den nanziellen Verpichungen gegenüber Drien nachzukommen und somi

Schäden ür den Verein abzuwenden. Diese Änderung wird dann au dem nächsen Pachbescheid

(Jahresrechnung) mi umgeleg.

§ 02 Mitgliedschas- und Pachtvertragsabschluss

Bei Einri in den Verein sind olgende Beiräge zu leisen:

Aunahmegebühr 120,00 €

Pachverragsabschluss 50,00 €

Abschlagszahlung ür Beriebskosen des benannen Geschäsjahres, pro m² des Pachgarens 140,00 €

Sicherungsleisung / Kauton 200,00 €

§ 03 Bearbeitungsgebühren

01

.

Zahlungserinnerung 15,00 €

02

.

Adressermilung 10,00 €

03

.

Abmahnung 10,00 €

04

.

Kündigungs- und Ausschlussverahren 25,00 €

05

.

Versand der Jahresabrechnungen per Pos 10,00 €

06

.

Unenschuldiges Fehlen beim Ableseermin von Wasser/ELT (Wasser An- und Absellen) 25,00 €

07

.

An- und Abschalung von Energie oder Wasser je Vorgang 25,00 €

§ 04 Gemeinschasstunden

Je verpacheer Parzelle sind die olgenden Gemeinschassunden zu leisen:

Alter Anzahl Stunden

Für nich geleisee Gemeinschassunden is ein Ausgleichsberag einem

Sundensaz von 40,00 EUR zu zahlen.

18 - 69 Jahre 12

ab 70 10

Ehrenam 2

§ 05 Elektro- und Wassergebühren

Für anallende Kosen zum Sromverbrauch des lauenden Abrechnungsjahres werden Vorrauzahlungen in Höhe von

75/100 der Jahresverbrauchskosen an Elekroenergie des zurückliegenden Abrechnungsjahres als Vorauszahlung

erhoben.

Für anallende Kosen zum Wasserverbrauch des lauenden Abrechnungsjahres werden Vorauszahlungen in Höhe von

90/100 der Jahresverbrauchskosen an Wasser des zurückliegenden Abrechnungsjahres als Vorauszahlung erhoben.

Sollen Absellungen der, Energie oder des Wassers au ahrlässiges Verschulden eines Migliedes erolgen, oder wenn

das Miglied seinen nanziellen Verpichungen ür Energie und Wasser dem Verein schuldig bleib, werden die

Gebühren uner § 03 Abs. 07. erhoben. Diese sind vor jedem Arbeisgang an den jeweiligen Beauragen in bar zu

zahlen, sons erolg keine Zuschalung. Solle dabei auch Vereinseigenum (Leiungssysem der Wasservereilung oder

der Energievereilung) beschädig werden, sind auch diese Kosen ür Maerial und Reparaur von dem verursachenden

Pächer zu ragen (Schadensersatz).
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§ 06 Beiträge für allgemeine Umlagen

01. Verwaltungsgebühren 132,88 €

Aneil Pach der Gemeinschasäche 7,89 €

Jahresmigliedsbeirag 20,00 €

Buchhalung / Seuererklärung 15,00 €

Aneil Vereinsversicherung 25,00 €

Gemeinschasveransalungen / Kulur 10,00 €

Auwandsenschädigung ür Ehrenämer 27,50 €

Credireorm (Forderungsmanagemen ofener Rechnungen) 4,99 €

Verahrenskosen (Beraung und Anwalliche Verreung) 5,00 €

Vereinsauo und Hänger (Unerhalungskosen) 12,50 €

Kommunikatonsgebühren (Homepage, Inerne und Teleon) 5,00 €

02. Bau und Rücklagen 98,65 €

Aneil Vereinsinvesttonen und Wererhalung 30,00 €

Umlage und Rückbau- und Rekultvierungsmaßnahmen ür leere Gären 25,00 €

Rücklage Wasser/ El. / Zaun- und Schließanlage 20,00 €

Umlage Vereinshaus (Erhalung, Heizkosen) 20,00 €

Resmüllsack der Sadwirscha (Pich einer pro Garen) 3,65 €

03. Betriebskosten 1,50 €

Sraßenreinigung (Mühlrain) 1,50 €

Beriebskosen Srom und Wasser -> Errechnung vor ersellen der Jahresrechnung,

anhand von Vereinsverlusen sowie der akuellsen Servicepreise der SWH

04. Zahlungen an den Stadtverband

Verbandsbeirag (diese werden vom Sadverband erhoben und können abweichen) 22,50 €

Pach pro m² des Pachgarens 0,18 €

Grundseuer pro m² des Pachgarens 0,00431 €

§ 07 Jahresabrechnung, Abschlagszahlungen und Ratenzahlungen

Zahlungen ür die Vereinsmigliedscha und die Garennuzung erolgen, sowei nich anders bestmm, nach Erhal der

Jahresabschlussrechnung unmielbar miels Überweisung. Die Überweisung ha 30 Tage nach Rechnungsausgabe zu

erolgen.

§ 08 Inkrasetzung

Die Finanzordnung is lau Beschluss der Migliederversammlung vom 15.03.2025 zum 15.03.2025 rechskräig.
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